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Missbrauchsbetroffene zeigt
Bischof beim Papst an

VONMICHAEL ILLJESUND
ANNESTOLLENWERK

TRIER/ROM Eine Frau, die angibt,
mehr als ein Jahrzehnt sexualisierte
Gewalt durch einen Priester erlebt
zu haben, hat im August 2025 eine
kirchenrechtliche Strafanzeige beim
Vatikan eingereicht.
Adressiert ist sie an Papst Leo XIV.

In dem zwölfseitigen Dokument,
das unserer Zeitung vorliegt, werden
schwere Vorwürfe gegen Stephan
Ackermann erhoben, einen der rang-
höchsten deutschen Kirchenmän-
ner. In der Anzeigeschrift steht sinn-
gemäß, der Bischof von Trier habe
Rufschädigung begangen, sein Amt
missbraucht, und eine ihn mögli-
cherweise belastende Aktennotiz sei
vernichtet worden.

Wer ist die Betroffene – und was wis-
senwir?
Eine Frau, die sich heute unter dem
Namen Karin Weißenfels (Name ge-
ändert) öffentlich äußert, war über
Jahre hinweg als Gemeindereferentin
im Bistum tätig. Zwischen 1989 und
2002 soll ihr ein vorgesetzter Priester
sexualisierte Gewalt angetan haben.
Gleich zu Beginn des jahrelangen

Missbrauchs sei sie schwanger ge-
worden. Die Frau habe das Kind be-
halten wollen, der Priester nicht. Die
Betroffene berichtet zudem von ei-
nem Beichtgespräch, in der ein zwei-
ter Geistlicher, ein Vertrauter ihres
Vorgesetzten, die Frau zurAbtreibung
gedrängt haben soll. Beide Männer
sind inzwischen verstorben, in Amt
undWürden.
Die Unabhängige Kommission für

Anerkennungsleistungen (UKA) stuf-
te ihren Fall im Jahr 2023 als beson-
ders schweren Härtefall ein. Darauf-
hin erhielt Weißenfels eine Zahlung
von 100.000 Euro von der Kirche.
Nach Hinweisen unserer Zeitung

erlitt auch eine zweite Person sexuali-
sierte Gewalt durch denselben Pries-
ter – sie soll in den 1970er-Jahren als
Kind betroffen gewesen sein. Nach
dem Tod des Mannes meldete sich
die Person beim BistumTrier und er-
hielt ebenfalls Anerkennungszahlun-
gen. Das erklärte die Pressestelle auf
Nachfrage.

WasdenFall sobesondersmacht
Karin Weißenfels meint: „Ich habe
keine Rachegelüste oder so was.
Aber ich hätte mir nichts sehnlicher
gewünscht, als dass auch die Ver-
antwortlichen ihre eigenen Fehler
zugeben. Aber die haben sich damit
beschäftigt, zu verschleiern, zu vertu-
schen undAkten zu vernichten – des-
wegen habe ich mich auf die Beweis-
sammlung konzentriert. Weil sich
nichts tat.“
InzwischenhatdieFraueinedetail-

lierte Chronologie der Bearbeitung
ihres Falles erstellt. Ihr liegen zahl-
reiche Dokumente vor, darunter E-
Mails, Akten oder Briefe mit bischöf-
lichen Siegeln. „Ich komme mir wie
meine eigene Kriminalistin vor“, sagt
Weißenfels selbst. Sie ist akribisch,
legtWertauf jedesDetail –undglaubt,
beweisen zu können, dass Acker-
mann vertuscht und gelogen habe.

Warumjetzt–undwarumRom?
StephanAckermannwurde2009Trie-
rer Bischof, soll ihren Fall damals zur
Chefsache erklärt haben. Die beiden
waren lange per Du, kannten sich
flüchtig aus Jugendtagen. Sie setzte
große Hoffnungen in ihn – und nun,
16 Jahre später, erhebt sie schwere

Vorwürfe. Seit 2022 sammelt die Be-
troffene gezieltMaterial aus ihrer Per-
sonalakte sowie ihren datenschutz-
rechtlichen Auskünften.
Die jetzt eingereichte Strafanzeige

wurde von Michael Benz, Anwalt für
Kirchenrecht aus München, verfasst
und über den Nuntius, den diplo-
matischen Vertreter des Papstes in
Deutschland, nach Rom weitergelei-
tet. Denn in der Welt der Katholiken
hat nur der Papst die Macht, über
Bischöfe zu richten. SolcheVerfahren
sind selten – und in der Regel lang-
wierig.

Die erhobenen Vorwürfe gegen Bi-
schofAckermann
Doch was wird Ackermann konkret
vorgeworfen? Die Strafanzeige liegt
unsererZeitungvor.Darinwirderun-
ter anderem des Amtsmissbrauchs,
der Rufschädigung und der Urkun-
denvernichtung beschuldigt. Im
Folgenden gehen wir auf einige der
Anschuldigungen näher ein. Unsere
Recherchen basieren auf dem Inhalt
der Strafanzeige, Dokumenten und
Gesprächsprotokollen.
Es sind nicht nur die Schwere und

Dauer der mutmaßlichen Taten, die
den Fall herausragen lassen. Sondern
die Beharrlichkeit, mit der Weißen-
fels seit mehr als zwei Jahrzehnten
um Aufklärung kämpft. Und für die
kirchenrechtliche Strafanzeige ist das
von Relevanz.
Seit der Jahrtausendwende wandte

sich die Betroffene immer wieder an
die Kirche. An den heutigen Kardinal
Reinhard Marx, damals Bischof von
Trier, ebenso wie an seinen direkten
Nachfolger Bischof Stephan Acker-
mann „Wie die Verantwortlichen
mein Leben zerstört haben, nur um
ihre Haut zu retten, das macht mich
fertig“, sagt die Betroffene heute.

1. Neun Jahre ohne Arbeit – Vorwurf
Rufschädigung
Die Betroffene war zeit ihres Lebens
beim Bistum Trier angestellt. Infolge
der sexualisierten Gewalt istWeißen-
fels seelisch (und körperlich) schwer
traumatisiert, Therapien bestimmen
seit der Jahrtausendwende ihren All-
tag. Ihre berufliche Perspektive ist
fortan von Auszeiten und demWech-
seln von Einsatzstellen geprägt – „die
Bistumsverantwortlichen waren bei
meinem Arbeitseinsatz nicht in der
Lage, meine Traumatisierungen zu
berücksichtigen und mich entspre-
chend einzusetzen”, sagtWeißenfels.
Im Jahr 2006 erhält Weißenfels

einen Brief. Wie schon der Deutsch-
landfunk 2021 berichtete, schreibt
ein Mitarbeiter der Personalabtei-
lung, das Bistum habe weder Kosten
noch Mühe gescheut, Weißenfels in
ihrer persönlichen Situation aufrich-
tige Anteilnahme und Verständnis
entgegenzubringen. Am Ende betont
der Mitarbeiter, „ohne dass auch nur
einer der in Verantwortung stehen-
den Personen oder die Institution Bi-
schöfliches Generalvikariat daran ein
Verschulden träfe.“
Auch Ackermann sichert Weißen-

fels nach seinem Amtsantritt 2009
Unterstützung zu: Gehalt und Thera-
piekostenwürdenweitergezahlt.„Aus
all demkannstDuerkennen, dass das
Bistum alles Notwendige getan hat,
umDir eine gesicherte Existenz zu er-
möglichen”, schreibt der Bischof der
Betroffenen.
Weißenfels ist zu diesem Zeitpunkt

vomBistumfreigestellt. Sienimmtein
Theologiestudium auf, macht ihren
Magisterabschluss und will 2015 in
den kirchlichen Dienst zurückkeh-
ren. Es wird ein neuer Arbeitsvertrag
ausgehandelt, der Frau wird eine be-
fristete Stelle im sozialen Bereich zu-
geteilt.

HatsichderTriererBischofetwasvor-
zuwerfen?
Doch ein Jahr später kommt es laut
Weißenfels zu einem Bruch. Sie sagt,
in einem Gespräch im Dezember
2016 habe Ackermann ihr mitgeteilt,
sie solle dauerhaft freigestellt werden.
Seither sei derKontakt abgebrochen–
eine Tätigkeit sei der Missbrauchsbe-
troffenen bis heute nicht zugewiesen
worden. Laut Strafanzeige einVerstoß
gegen die Fürsorgepflicht als Dienst-
geber.
Weißenfels meint, Ackermann

habe ihr nachVertragsabschluss 2015
nur drei Stellen vorgeschlagen – eine
davon an dem Ort, wo die Betroffene
13 Jahre lang sexualisierte Gewalt er-
lebt haben soll. Ihr damaliger Anwalt
für Arbeitsrecht Harald Schlossma-
cher sagt: „Frau Weißenfels war bis
in die Haarspitzen motiviert. Und
wenn ich eine Mitarbeiterin habe,
die traumatisiert ist, muss ich beim
beruflichen Wiedereinstieg alles dar-
ansetzen, eine Retraumatisierung zu
verhindern.“
In einer Stellungnahme schreibt

Ackermann dem Deutschlandfunk
2021, es habe in den vergangenen
zwölf Jahren (und schon zuvor) eine
Vielzahl von Versuchen gegeben,
einen beruflichen Wiedereinstieg zu

ermöglichen. Mehrfach habe er sich
persönlich dafür eingesetzt, schildert
er.
„LeiderwarendievielenBemühun-

gen nicht von nachhaltigem Erfolg.
KarinWeißenfels und ihreGeschichte
begleiten mich seit meinem Amtsan-
tritt. Es gibt kaum einen anderen Fall,
bei dem ich so sehr an die Grenzen
des Rechts, der beteiligten Personen
und meiner Möglichkeiten gestoßen
bin”, erklärt derTrierer Bischof 2021.
Weißenfels’ Anwalt für Kirchen-

recht entgegnet empört: „Dass man
sich das von einem Bischof geben
muss, der zur Wahrheit verpflichtet
ist.” Die Vorwürfe hier lauten Ruf-
schädigung und Amtsmissbrauch.

2.DieFolgenderKlarnamensnennung
derBetroffenen2022
Karin Weißenfels ist ein Pseudonym.
Unter diesem Decknamen wagt sich
die Betroffene 2020 in dem Sammel-
band „Erzählen als Widerstand” an
die Öffentlichkeit. Sie berichtet von
sexualisierter Gewalt in der katholi-
schen Kirche – nicht als Minderjäh-
rige, sondern als erwachsene junge
Frau. Ihr echter Name bleibt öffent-
lich unbekannt. Bis zumMärz 2022.
Bischof Ackermann nennt wäh-

rend einer digitalenVeranstaltung für
Mitarbeitende zum Thema sexuali-
sierteGewaltdenKlarnamenderFrau
vor etwa 35 Personen. Ackermann
wird daraufhin wegen der Verletzung
von Persönlichkeitsrechten zu einer
Schmerzensgeldzahlung von 20.000
Euro verurteilt und tritt im selben
Jahr als Missbrauchsbeauftragter der
Deutschen Bischofskonferenz zu-
rück.
InderselbenVeranstaltung soll Acker-
mann der Strafanzeige zufolge Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit von Frau
Weißenfels geäußert haben – Ruf-
schädigung lautet der Vorwurf. Der
Bischof habe durch die Verbindung
von Namen, Vorgang und Kontext
„intimsteVorgänge an die Öffentlich-
keit gezerrt“.
Laut Strafanzeige gab Ackermann

an, der mittlerweile verstorbene
Beichtpriester habe behauptet, kein
Unrecht begangenzuhaben.DieTeil-
nehmer derVeranstaltung soll der Bi-
schof demnach um „Vorsicht bei der
BeurteilungdesFalls” gebetenhaben.

3. Widerspruch bei vernichteter Ak-
tennotiz?
Ein weiterer Vorwurf betrifft eine No-
tiz aus dem Jahr 2013, in der ein Ge-
spräch zwischen Ackermann, Karin

Weißenfels, einem Pater und dem
Beichtpriester festgehalten worden
sein soll. Heute gibt es die Notiz laut
Strafanzeige nicht mehr. Sie soll ver-
nichtet worden sein.
Dokumentiert wurde die Vernich-

tung der Strafanzeige zufolge in ei-
nemAktenvermerk des Bistums – der
Fragen aufwirft. In einem Schriftsatz
desBistums,deruns inKopievorliegt,
heißt es: „Inhaltlichwar das Buch […]
‘Erzählen als Widerstand‘ Gegen-
stand der Notiz.“ Das Buch erschien
erst2020,diemutmaßlichvernichtete
Notiz stammt aus dem Jahr 2013.Wie
ein solcher zeitlicher Bezug möglich
sein soll, bleibt offen.
Das Bistum Trier äußerte sich auf

Nachfrage nicht zu dem Sachverhalt.
Kirchenrechtler Benz kommentiert:
„Wenn man schon trickst, soll man
sich klüger anstellen.” In der Strafan-
zeige ist von mehreren Urkundende-
likten die Rede.

4. Wurde der Vatikan falsch infor-
miert?
Karin Weißenfels hatte im Juni 2019
schon einmal kirchenrechtliche Be-
schwerde in Rom eingereicht. Es ging
damalsumdieFrage,obdiemutmaß-
lichenTaten der Priester ordnungsge-
mäß aufgeklärt wurden.
Der aktuellen Strafanzeige zufolge

antwortete Ackermann dem über-
geordneten Erzbistum Köln damals
persönlich in einer E-Mail, dass der
Fall Weißenfels die Voraussetzungen
für ein solchesVerfahrennicht erfülle.
Die Vorwürfe der Betroffenen hätten
sich damals nicht auf Straftaten des
sechsten Gebots bezogen, das im
kirchlichen Kontext auch sexualisier-
te Übergriffe regelt. Das Ergebnis da-
mals: Die Klage von KarinWeißenfels
ausdemJahr2019wurdeabgewiesen.
EineKopie vonAckermannsE-Mail

liegt unserer Zeitung vor. Gleich an
den Anfang hat Ackermann einen
Zwinkersmiley gesetzt. Am Ende
empfiehlt er eine mögliche Antwort:
„Damit käme der Metropolit [Erzbi-
schof vonKöln] –nachPrüfungzuder
Erkenntnis, dass die Meldung ,offen-
kundig haltlos’ ist.“
Doch laut der aktuellen Strafan-

zeige stimmt die Einordnung Acker-
manns nicht mit der Aktenlage
überein. Im November 2005 hat der
damalige Bischof ReinhardMarx eine
solche kirchenrechtliche Voruntersu-
chunggegendenPriesterangeordnet,
der Weißenfels mehr als 13 Jahre se-
xualisierteGewaltangetanhabensoll.
Zwar wurde die im Jahr 2005 ange-

ordnete kirchenrechtliche Vorunter-
suchungnichtdurchgeführt, daKarin
Weißenfels ihre Aufforderung dazu
nach einigen Monaten zurückzog.
Dennoch wird in der Strafanzeige ar-
gumentiert: „Durch diese bewusst
wahrheitswidrige Angabe erreicht Bi-
schof Dr. Ackermann, dass die Klage
nicht behandelt wird.” Dem Bischof
wird demnach vorgeworfen, dass er
gelogen und sein Amt missbraucht
habe.

Eine offene Beschwerde – mit offe-
nemAusgang
Ob der Vatikan dem Fall nachgehen
wird, ist derzeit unklar. Kirchenrecht-
liche Verfahren gegen Bischöfe sind
äußerst selten und werden in der Re-
gel vertraulich behandelt. Es könnte
Monate, vielleicht Jahre dauern, bis
der Vatikan eine Entscheidung fällt.
Falls der Papst KarinWeißenfels recht
gibt, könnte es zu einem kirchen-
rechtlichen (Vor-)Untersuchungsver-
fahren kommen.

Der Umgang mit den beschuldigten
Priestern
Anlass wäre möglicherweise der Vor-
wurf Amtsmissbrauch durch Unter-
lassen. Denn sowohl der Mann, der
Weißenfels mehr als ein Jahrzehnt
sexualisierte Gewalt angetan haben
soll, als auch der zweite Priester, wel-
cher der Betroffenen in einer Beichte
1989 zur Abtreibung ihres Fötus gera-
ten haben soll – sie blieben bis an ihr
Lebensende kirchlicheWürdenträger.
Als Stephan Ackermann 2009 Bi-

schof wurde, waren die von der Be-
troffenen geschilderten Taten kir-
chenrechtlich bereits verjährt. Dem
Deutschlandfunk erklärte er 2021
gegenüber: „Die Verfahren gegen die
genannten Priester waren bereits im
Jahr 2004 durch Entscheidung der
Kleruskongregation beziehungsweise
2007 durch Entscheidung der Glau-
benskongregation abgeschlossen.“
Dennoch hätte der Trierer Bischof

laut Kirchenrechtler Benz die Mög-
lichkeit gehabt, disziplinarischeMaß-
nahmen zu ergreifen: Er hätte den
Beichtpriester aus der Leitung der
Priesterausbildung abberufen oder
ihm die Vollmacht zur Beichtabnah-
me entziehen können, meint Benz.
Beidesgeschahnicht.LautStrafanzei-
ge hätte Ackermann rechtlich zulässi-
ge Maßnahmen zumindest prüfen
lassenmüssen.

Amtsmissbrauch, Urkun-
dendelikte und Rufschädi-
gung: Diese Vorwürfe hat
eine Missbrauchsbetroffe-
ne gegen Bischof Stephan
Ackermann erhoben und
Strafanzeige beim Papst
eingereicht. Unserer
Zeitung liegt diese vor.
Wir listen auf und gehen
ins Detail.

Den in der Strafanzeige erho-
benen Vorwürfen hätte unsere
Zeitung gern eine Reaktion des
Bistums und Ackermanns gegen-
übergestellt. Das Bistum Trier
und der Trierer Bischof wurden
mehrfachmit ausführlichen Fra-
genkatalogen um Stellungnahme
gebeten. Die Pressestelle verwies
jedoch darauf, dass es von einer
Stellungnahme absehe – mit
demHinweis, dass es sich in der
Vergangenheit mehrfach zum Fall
Weißenfels gegenüber verschie-
denenMedien geäußert habe.

KeineStellungnahmevon
Bistumsverantwortlichen

INFO

Unter der Telefonnummer 116
016 können von Gewalt betroffe-
ne Frauen aus dem Bundesgebiet
rund um die Uhr kostenlos, mehr-
sprachig und anonymHilfe und
Beratung erhalten. In Trier ist der
Frauennotruf eine Anlaufstelle.
Die Nummer des Beratungstele-
fons: 0651/2006588. Weitere
Infos gibt es hier: https://www.
frauennotruf-trier.de/

Hilfetelefon für
Betroffene sexualisierter
Gewalt

INFO

EineMissbrauchsbetroffene erhebt schwere Vorwürfe gegen Bischof Stephan Ackermann. FOTO: HARALD TITTEL/DPA


